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1 Auftrag  
 
Das Kabinett hat am 28. Januar 2005 mit dem „Personalkonzept 2004 für die Lan-
desverwaltung Mecklenburg-Vorpommern“ beschlossen, im Bereich der Allgemeinen 
Verwaltung an den 20 Poolstellen für den mittleren und gehobenen und den 10 Pool-
stellen für den höheren Dienst festzuhalten. Mit dem Kabinettsbeschluss zur „Umset-
zung des Personalkonzepts / Sommer 2005“ wurde am 23. August 2005 ferner fest-
gelegt, von den dual Ausgebildeten für die Allgemeine Verwaltung insgesamt die drei 
leistungsstärksten Nachwuchskräfte eines Jahrgangs zu übernehmen. Damit können 
maximal 33 Nachwuchskräfte pro Jahr in der allgemeinen Verwaltung unbefristet ü-
bernommen werden. 
 
Das „Personalentwicklungskonzept 2010“ für die Polizei (PEK) bleibt unberührt. Auch 
dort wird durch einen definierten Einstellungskorridor dem zukünftigen Personalbe-
darf der Polizei Rechnung getragen. Es werden jährlich insgesamt mindestens 80 
Direkteinstellungen im mittleren und gehobenen Dienst erfolgen. Dadurch werden 
eine kontinuierliche Personalauswahl sowie über die Jahre gleichmäßig verteilte Ein-
stellungschancen gewährleistet. 
 
Zum Lehrerpersonalkonzept, das durch diesen Bericht ebenso unberührt bleibt, wer-
den wegen seiner Sonderrolle keine weiteren Ausführungen gemacht. 
 
Inwieweit darüber hinaus für Spezialverwaltungen und die Justiz Nachwuchskorrido-
re geschaffen werden sollen, ist nach Ziffer 11 des Kabinettsbeschlusses vom 28. 
Januar 2005 bis September 2005 auf Vorschlag des zentralen Personalmanage-
ments vom Finanzministerium zusammen mit den Fachressorts festzulegen. 
 

2 Untersuchungsgegenstand  
 
Mit Schreiben vom 15. Juli 2005 wurden die Staatskanzlei und die Ressorts aufge-
fordert, Bedarfe für Einstellungen in Spezialverwaltungen anzumelden und zu be-
gründen. Neben den Begründungen für die Anzahl des für erforderlich erachteten 
Nachwuchses für die Spezialverwaltung waren Angaben zur erforderlichen Qualifika-
tion sowie zur Art und zum zeitlichen Umfang der Ausbildung beizufügen. 
 
Dem gegenüberzustellen waren Angaben zur Entwicklung der Altersstruktur über die 
nächsten Jahre sowie hinsichtlich der erkennbaren Fluktuation und der absehbaren 
bzw. vorgesehenen organisatorischen und stellenmäßigen Veränderungen des be-
troffenen Geschäftsbereichs. 
 
Ohne Berücksichtigung blieben die möglichen Auswirkungen der mit der „Umsetzung 
Personalkonzept/ Sommer 2005“ beschlossenen erweiterten Anreize für Beschäftigte 
zum vorzeitigen Ausscheiden aus dem Landesdienst auf die Fluktuation. Die Finan-
zierung zusätzlicher Anreize durch das Land ist nur dann vorgesehen, wenn durch 
das Ausscheiden des Beschäftigten mittel- oder unmittelbar eine Stelle entfällt, nicht 
jedoch zum Zwecke einer Verbesserung der Alterstruktur. 
 
Im Ergebnis der im September 2005 geführten Verhandlungen wurden einvernehm-
lich die nachfolgenden Festlegungen getroffen. 
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3 Festlegung der Bereiche für Spezialverwaltungen  
 
Als Spezialverwaltungen werden solche Verwaltungsbereiche betrachtet, deren Be-
schäftigte i.d.R. über fachspezifische, grundsätzlich im Rahmen spezieller fachbezo-
gener Ausbildungsgänge erworbene und durch spezielle Ausbildungsabschlüsse at-
testierte Kenntnisse verfügen müssen und in denen grundsätzlich Bedarf für eine 
regelmäßige Einstellung von neu ausgebildetem Nachwuchs besteht. In Mecklen-
burg-Vorpommern ist dies gegenwärtig in nachfolgenden Bereichen der Fall: 
 

 
 

4 Weitere Begriffsklärungen  
 
Grundsätzlich wird im internen Arbeitsmarkt  der Landesverwaltung Mecklenburg-
Vorpommern jede freie oder freiwerdende Stelle, die nachbesetzt werden soll, durch 
unbefristet Beschäftigte der Landesverwaltung nachbesetzt.  
 
Theoretisch müsste bei einem bestehenden Personalüberhang somit jede Stelle, die 
durch Fluktuation frei wird, zum Abbau von Personalüberhängen und damit zum Stel-
lenabbau genutzt werden. 
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Fischereidienst 

MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, 
LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND 
FISCHEREI 

Landwirtschaftlicher Dienst 

Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur 

Archivverwaltung 

UMWELTMINSTERIUM Umweltbereich 
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Abbildung 1 - Interner Arbeitsmarkt (Theorie) 

 
In der Praxis können freie und freiwerdende Stellen in Spezialverwaltungen aufgrund 
der fachspezifischen Anforderungen oft nicht ohne weiteres durch Beschäftigte der 
Landesverwaltung nachbesetzt werden. 
 
Zudem müssen Maßnahmen ergriffen werden, um eine „Überalterung“ des Per-
sonalbestandes zu vermeiden. 
 
Soweit eine Stellenbesetzung nicht unmittelbar aus dem vorhandenen Personal er-
reicht werden kann, ist ein Beitrag zum Stellenabbau problematisch. 
 

Abbildung 2 - Interner Arbeitsmarkt in der Praxis 

 
Um gleichwohl den Überhangabbau zu beschleunigen, ist es Ziel der Landesregie-
rung, den Zugang von externen Bewerbern möglichst klein zu halten. Ein Einstel-
lungskorridor  begrenzt dabei die Zahl der unbefristeten (Neu-) Einstellungen von 
externen Bewerbern. Soweit möglich sollen im Rahmen des Einstellungskorridors 
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auch Beschäftigte aus dem vorhandenen Personalkörper berücksichtigt werden, um 
so mittelbar einen Beitrag zum Personalabbau zu leisten.  
 

Abbildung 3 - Interner Arbeitsmarkt und Einstellungskorridor 

 
Der Einstellungskorridor begrenzt die Zahl der externen Bewerber, die pro Jahr in der 
Landesverwaltung als Spezialisten  und aus den Nachwuchskorridoren  eingestellt 
werden.   
 

Abbildung 4 - Aufbau des Einstellungskorridors 
 
Die Spezialisten machen voraussichtlich einen geringen Teil des Einstellungskorri-
dors aus, da sie spezielle Einzelfälle darstellen und nur beim Vorliegen fachspezifi-
scher Besonderheiten zulässig sind. Voraussetzung für eine externe Nachbesetzung 
ist neben dem Ausnahmeantrag der Dienststelle an das PeM, dass eine landesver-
waltungsinterne Nachbesetzung auch unter Ausschöpfung von zumutbaren Qualifi-
zierungsmaßnahmen und unter Nutzung der Einstellungskorridore in den Spezial-
verwaltungen nicht möglich ist.  
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Für Spezialisten besteht kein regelmäßiger Nachwuchsbedarf, so dass dieser Be-
reich nicht planbar ist. 
 
Im Rahmen dieses Berichtes können lediglich die regelmäßigen Einstellungen von 
Nachwuchskräften, die vorwiegend selbst ausgebildet wurden, festgelegt werden, da 
es sich hierbei um planbare Größen handelt.  
 
Diese Nachwuchskorridore werden vorrangig genutzt zur Gewinnung eigener Fach-
kräfte für freie und freiwerdende Stellen, die durch das vorhandene Personal ohne 
weiteres nicht besetzt werden können. Darüber hinaus können Nachwuchskorridore 
zur Entwicklung einer organischen Altersstruktur – um eine „Überalterung“ des Per-
sonals zu verhindern – erforderlich sein. 
 
Abzugrenzen vom Begriff der Nachwuchskorridore sind Pool- und Ausbildungsstel-
len .  
 
Korridore  sind Regeln zur Bewirtschaftung der Stellenpläne. 
 
Auf Poolstellen  können Nachwuchskräfte vor einer Übernahme auf eine Planstel-
le/Stelle vorübergehend geführt werden. Sie dienen damit im Regelfall zur Finanzie-
rung einer Einstellung bis eine Planstelle/Stelle frei wird und besetzt werden kann. 
 
Auf Ausbildungsstellen  werden Bewerber zum Zwecke der Ausbildung eingestellt; 
es werden keine Dienstposten/Arbeitsplätze besetzt. Die Ausbildungsplanung bzw. 
Festlegung der Ausbildungszahlen obliegt nicht der Zuständigkeit des PeM. Dagegen 
wäre die dauerhafte Einstellung der Ausgebildeten nach erfolgreichem Absolvieren 
der Ausbildung, dem Vorbereitungsdienst, des Referendariats nur im Nachwuchskor-
ridor unter Beteiligung des PeM möglich und zulässig. 
 

5 Gewinnung von Beschäftigten der Landesverwaltung als „Nachwuchs“  
 
Ein Beitrag zum Abbau des Personalüberhangs kann durch die Gewinnung geeigne-
ter Beschäftigter der Landesverwaltung für die Nachwuchskorridore geleistet werden.  
 
Hierzu werden unbefristet Beschäftigte für den Einsatz in den Spezialverwaltungen 
qualifiziert. Dies kann grundsätzlich in zwei unterschiedlichen Formen erfolgen:  
 

a) Im Rahmen einer Umschulung  erlernen geeignete Beschäftigte - wie bei der 
Einstellung von externen Bewerbern - einen neuen Beruf oder erfahren eine 
neue Qualifikation durch Vollausbildung.  
Bsp.  Beschäftigte des mittleren Dienstes der Steuerverwaltung absolvieren 

einen dreijährigen Vorbereitungsdienst für den gehobenen Dienst der 
Steuerverwaltung 

 
b) Bei einer Weiterqualifikation  durchlaufen die Beschäftigten eine verkürzte 

Ausbildung. 
Bsp.   Zusatzausbildung für Waldarbeiter für den Einsatz als Straßenwärter 
 

Voraussetzung  für die Gewinnung von unbefristet Beschäftigten für Spezialverwal-
tungen ist zum einen, dass die Qualifizierung bzw. Umschulung bedarfsgerecht statt-



 7

findet. Im Gegensatz zu der Ausbildung externer Nachwuchskräfte muss die Über-
nahme eines unbefristeten Beschäftigten nach der erfolgreichen Qualifikation bzw. 
Umschulung auf einen freien Dienstposten/Arbeitsplatz von Beginn an gesichert sein. 
Zum anderen muss während der Umschulungs- bzw. Weiterqualifikationszeit eine 
angemessene Bezahlung der Bediensteten gewährleistet sein. Einzelheiten bedürfen 
noch der Klärung. 
 
Die Gewinnung von unbefristet beschäftigten Landesbediensteten als Nachwuchs für 
Spezialverwaltungen soll durch einen möglichst einfachen Laufbahnwechsel erleich-
tert werden. 
 
Seitens der Beschäftigten, die für eine Qualifizierung für die Spezialverwaltung in 
Betracht kommen, müssen die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen vorlie-
gen. Soweit rechtliche Regelungen (z.B. Höchstaltersgrenzen / Vorbildung) die Zahl 
der Bewerber beschränken, muss eine Prüfung erfolgen, inwieweit bestimmte Zulas-
sungsvoraussetzungen für das vorhandene Personal gelockert werden können (Bsp. 
Einstellung als Angestellter und nicht im Beamtenverhältnis). 
 
Im Hinblick auf den erforderlichen Stellenabbau ist die Gewinnung vorhandenen Per-
sonals als „Nachwuchs“ zu forcieren. Sie hat Priorität gegenüber der Einstellung 
von externen Bewerbern. 
 
So wird in der Steuerverwaltung bereits in diesem Jahr aus Beschäftigten des mittle-
ren Dienstes – da hier ein Überhang besteht – eine Aufsteigerklasse für den geho-
benen Dienst gewonnen. 
 

6 Inhaltliche Festlegungen  
 
Die folgenden Ausführungen sollen allen an der Stellenbewirtschaftung in der Lan-
desverwaltung Beteiligten einen Überblick über die zur Zeit absehbaren planbaren 
Einstellungsmöglichkeiten für Nachwuchskräfte im Bereich der Spezialverwaltungen 
geben. Unberührt davon bleiben etwaige Bedarfe an externen Spezialisten und an 
Beschäftigten aus dem Bereich der allgemeinen Verwaltung. Aus diesem Grunde 
reduzieren sich die Zahlenangaben in den Tabellen auf den Bereich der Spezialver-
waltungen des jeweiligen Kapitels ohne die Beschäftigten der klassischen allgemei-
nen Verwaltung. Durch diesen Bericht soll eine Grundlage dafür geschaffen werden, 
dass möglichst frühzeitig bilateral bzw. trilateral Gespräche darüber aufgenommen 
werden, Überhangpersonal auch ressortübergreifend mit einer dauerhaften Perspek-
tive in andere Einsatzfelder vermitteln zu können.  
 
Der Zeitraum der Festlegung umfasst die Jahre 2006 und 2007, zusätzlich wird teil-
weise ein Ausblick auf die mittel- bis langfristigen Besonderheiten der einzelnen Be-
reiche gegeben. 

7 Konsequenzen  
 
Die Ausbildung im Bereich der Spezialverwaltungen sollte bedarfsgerecht orientiert 
sein. Bei einer Ausbildung über Bedarf wird der Personalhaushalt der Landesverwal-
tung zusätzlich belastet. Zudem profitieren von den über Bedarf ausgebildeten Nach-
wuchskräften letztlich andere Dienstherren und Arbeitgeber. 
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Auch ist im Hinblick auf die anstehende Kommunalisierung von Landesaufgaben da-
von auszugehen, dass von den Kommunen gut ausgebildetes Fachpersonal vor-
gehalten wird; die Nachwuchskorridore von zu kommunalisierenden Spezialverwal-
tungen waren deshalb entsprechend anzupassen.  
 
In der Konsequenz sollten in den kommenden Jahren kleinere Ausbildungsgruppen 
gebildet werden oder Ausbildungsjahrgänge in größeren zeitlichen Abständen einge-
stellt werden. 
 
Die Auswirkungen auf die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechts-
pflege sind gesondert zu prüfen.  

8 Nachwuchskorridore in der Landesverwaltung M-V 
 
Für den Berichtszeitraum werden für die Staatskanzlei, das Ministerium für Arbeit, 
Bau und Landesentwicklung und das Sozialministerium keine Nachwuchskorridore 
eingerichtet. 
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8.1 Innenministerium 
 
8.1.1 Kapitel 0401 und 0407 – Innenministerium sowi e Vermessungs- und Ka-
tasterverwaltung 
 
Aus gegenwärtiger Sicht werden erst ab 2012 Nachwuchsbedarfe von drei Kartogra-
phen im mittleren Dienst und zwei für den gehobenen kartographischen Dienst gese-
hen. 
 
Die beruflichen Anforderungen an den gehobenen kartographischen Verwaltungs-
dienst ergeben sich aus der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Vermessungs-
wesen / Kartographie – APOgD Verm/Kart M-V vom 10. April 2003 (GVOBL. M-V 
S.288) herleiten. Danach muss der Beschäftigte grundsätzlich ein Abschlusszeugnis 
einer Fachhochschule oder einen anderen, mindestens gleichwertigen Bildungsab-
schluss der Fachrichtung Kartographie besitzen. Darauf setzt ein Vorbereitungs-
dienst zum Erlangen der Befähigung für die Laufbahn des gehobenen kartographi-
schen Verwaltungsdienstes mit einer Dauer von 18 Monaten auf. Während des Vor-
bereitungsdienstes werden folgende Ausbildungsschwerpunkte vermittelt: 
 

• Kartographie, 
• Grundlagenvermessung, Topographie, Photogrammetrie, 
• Grundlagen des Liegenschaftskatasters, der ländlichen Neuordnung sowie der 

Landesplanung und des Städtebaus und 
• allgemeine Rechts- und Verwaltungsgrundlagen sowie fachtechnische Verwal-

tungsgrundlagen. 
 
Der Beamte des gehobenen kartographischen Verwaltungsdienstes hat die Aufgabe, 
amtliche Geobasisdaten in einem Basisinformationssystem digital zu erfassen bzw. 
zu aktualisieren, zu führen und zu präsentieren. Dabei sind die Bedürfnisse der Ver-
waltung, des Rechtsverkehrs, der Wirtschaft, des Verkehrs, der Planung, des Um-
welt- und Naturschutzes, der Verteidigung und der Forschung zu berücksichtigen. 
 
Die beruflichen Anforderungen an den mittleren kartographischen Verwaltungsdienst 
sind ähnlich, jedoch von deutlich niedrigerem Niveau. Sie werden in einer dreijähri-
gen Ausbildungszeit vermittelt. Ein Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des mittle-
ren kartographischen Verwaltungsdienst ist in M-V nicht vorgesehen. In praktischer 
Hinsicht handelt es sich u.a. um zeichnerische Tätigkeiten zur Erstellung von Karten 
und im Bereich der digitalen Welt um die Anwendung von Spezialsoftware sowie Tä-
tigkeiten eines Vermessungstechnikers. 
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8.2 Finanzministerium 
 
8.2.1 Kapitel 0503 - Steuerverwaltung 
 
1. Steuerverwaltung 
 
Allgemeine Vorbemerkung: 
 
Unter Zugrundelegung der Ausgangsdaten aus dem Personalkonzept der Landes-
verwaltung werden folgende Bewertungen für den Nachwuchskorridor der Steuer-
verwaltung vorgenommen: 
 
Die Personalentwicklung der Steuerverwaltung anhand des Personalentwicklungs-
konzeptes weist im Jahre 2006 noch zu spezifizierende Überhangstellen in einer 
Größenordnung von 138 Stellen aus. 
Anhand der erwarteten Stellen-Ist-Besetzung im Jahre 2006 (Differenz 177 Stellen 
zwischen Soll und Ist) kann festgestellt werden, dass  
 

- eine weitere Spezifizierung der Überhangstellen  sowie 
- die Bildung eines Nachwuchskorridors aus dem Überhang ohne Ge-

fährdung des Personalabbaus 
 
möglich ist. 
 
Die Bildung eines Nachwuchskorridors für den gehobenen Dienst ist erforderlich, 
damit die strukturellen Probleme (Minderbedarf im mittleren Dienst und Mehrbedarf 
im gehobenen Dienst) gemäß Personalbedarfsberechnung (PersBB) gelöst werden 
können.  
 
2. Höherer Dienst: 
 

höherer Dienst 2006 2007  2008 2009 
Altersabgänge durch Rente/Pension/Vertrag: 1,0 0,0 2,0 1,0 

Abgänge aus sonstigen Gründen:        

Abgänge gesamt: 1,0 0,0 2,0 1,0 
verwaltungsinterne Besetzung aus Kern/Überhang:        

Einstellung aus Nachwuchs:        
Einstellung externer Spezialisten:        

Zugänge gesamt: 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo Zugang ./. Abgang p.a. -1,0 0,0 -2,0 -1,0 

Saldo Zugang ./. Abgang kum. -1,0 -1,0 -3,0 -4,0 
 
Im Bereich des höheren Dienstes ist keine Einstellung von Nachwuchskräften vorge-
sehen. 
 
Die Fehlbedarfe in den kommenden Jahren sollen vorrangig durch die Integration der 
Mitarbeiter des höheren Dienstes aus dem nach 2010 aufzulösenden Landesamtes 
zur Regelung Offener Vermögensfragen (LARoV) gedeckt werden.  
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3. Gehobener Dienst: 
 

gehobener Dienst 2006 2007 2008  2009
Altersabgänge durch Rente/Pension/Vertrag: 6,0 8,0 9,0 11,0

Abgänge aus sonstigen Gründen: 2,0 2,0 2,0 2,0

Abgänge gesamt: 8,0 10,0 11,0 13,0
verwaltungsinterne Besetzung aus Kern/Überhang:   3,0   16,0

Einstellung aus Nachwuchs: 16,0  7,0 
Einstellung externer Spezialisten:        

Zugänge gesamt: 16,0 3,0 7,0 16,0
Saldo Zugang ./. Abgang p.a. 8,0 -7,0 -4,0 3,0

Saldo Zugang ./. Abgang kum. 8,0 1,0 -3,0 0,0
 
Die Bildung eines Nachwuchskorridors ist jährlich erforderlich, um die nach PersBB 
erforderlichen Arbeitsplätze im gehobenen Dienst der Finanzämter besetzen und 
zugleich den notwendigen Strukturwandel vom mittleren Dienst zum gehobenen 
Dienst durchführen zu können. Das Ziel, den geforderten Personalabbau gem. Per-
sonalkonzept bis 2009 zu erreichen, wird dadurch nicht gefährdet. 
 
Die Absicherung des Nachwuchskorridors im gehobenen Dienst kann grundsätzlich 
auf verschiedene Weise erfolgen:  
a) Einstellung von Abiturienten von außen, 
b) Zulassung von Mitarbeitern des mittleren Dienstes der Finanzämter für den Auf-
stieg und  
c) Qualifizierung von geeignetem Überhangpersonal. 
 
Für die Ausbildung von Nachwuchskräften im gD der Steuerverwaltung sollen jährlich 
25 Stellen (in Größe einer Klassenstärke) vorgehalten werden. 
 
4. Mittlerer Dienst: 
 

mittlerer Dienst 2006 2007 2008 2009
Altersabgänge durch Rente/Pension/Vertrag: 15,0 21,0 16,0 12,0

Abgänge aus sonstigen Gründen: 3,0 6,0 3,0 19,0

Abgänge gesamt: 18,0 27,0 19,0 31,0
verwaltungsinterne Besetzung aus Kern/Überhang:        

Einstellung aus Nachwuchs:        
Einstellung externer Spezialisten:        

Zugänge gesamt: 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Zugang ./. Abgang p.a. -18,0 -27,0 -19,0 -31,0

Saldo Zugang ./. Abgang kum. -18,0 -45,0 -64,0 -95,0
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Gem. PersBB ist im mittleren Dienst ein deutlicher Überhang festzustellen. Dieser 
soll sukzessive durch Altersabgänge und Zulassung von Aufsteigern für den geho-
benen Dienst abgebaut werden.  
 
Inwieweit ab ca. 2010 auch im mittleren Dienst wieder Einstellungs- und Ausbil-
dungsbedarf besteht, ist auf der Grundlage der dann gültigen PersBB sowie dem 
Stand der IT-Unterstützung im Steuerbereich zu prüfen.  
 
5. Einfacher Dienst: 
 
Im Bereich des einfachen Dienstes ist keine Einstellung von Nachwuchskräften vor-
gesehen. 
 
 
8.2.2 Kapitel 1216 - Bauverwaltung 
 
Die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen des Landes und des Bundes 
gehören – zusammen mit der Verwaltung, Bewirtschaftung, Entwicklung und Verwer-
tung der landeseigenen Liegenschaften – zu den Kernaufgaben des BBL M-V. Der 
Baubereich des BBL M-V ist nicht von den Personalabbauvorgaben betroffen. 
 
Für das Baumanagement ist bautechnischer Sachverstand von erheblicher Bedeu-
tung. Hier gilt es vor allem bei der Zusammenarbeit mit beauftragten Planungs- und 
Baufirmen, deren Leistungen anzuleiten bzw. zu kontrollieren. Das erfordert Sach-
kunde beim BBL M-V, die der der Auftragnehmer ebenbürtig ist. 
 

höherer Dienst 2006 2007  2008 2009 
Altersabgänge durch Rente/Pension/Vertrag: 4,0 7,0 3,0 1,0 

Abgänge aus sonstigen Gründen: 0,0 0,0 0,0 0,0 

Abgänge gesamt: 4,0 7,0 3,0 1,0 
verwaltungsinterne Besetzung aus Kern/Überhang:        

Einstellung aus Nachwuchs: 2,0 2,0 2,0 2,0 
Einstellung externer Spezialisten:        

Zugänge gesamt: 2,0 2,0 2,0 2,0 
Saldo Zugang ./. Abgang p.a. -2,0 -5,0 -1,0 1,0 

Saldo Zugang ./. Abgang kum. -2,0 -7,0 -8,0 -7,0 
 
Ab 2006 ist die jährliche Einstellung von zwei Baureferendaren vorgesehen. Die Be-
fähigung für den höheren technischen Verwaltungsdienst im Bereich des BBL M-V 
setzt den Abschluss eines Hochschulstudiums in der Fachrichtung Architektur, Bau-
ingenieurwesen, Maschinenbau oder Elektrotechnik und den erfolgreichen Abschluss 
des Vorbereitungsdienstes für die Laufbahn des höheren technischen Dienstes vor-
aus. Soweit möglich soll der Nachwuchs aus bereits im Landesdienst stehenden Be-
schäftigten gewonnen werden. 
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8.3 Wirtschaftsministerium 
 

Kapitel 0604 – Landesamt für Straßenbau und Verkehr , Straßenbauämter 
 
1. Höherer Dienst 
 

höherer Dienst 2006 2007 2008 2009
Altersabgänge durch Rente/Pension/Vertrag: 1,0 1,0 1,0 0,0

Abgänge aus sonstigen Gründen: 0,0 0,0 0,0 0,0

Abgänge gesamt: 1,0 1,0 1,0 0,0
verwaltungsinterne Besetzung aus Kern/Überhang: 0,0 0,0 0,0 0,0

Einstellung aus Nachwuchs: 0,0 0,0 1,0 0,0
Einstellung externer Spezialisten: 1,0 1,0 0,0 0,0

Zugänge gesamt: 1,0 1,0 1,0 0,0
Saldo Zugang ./. Abgang p.a. 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo Zugang ./. Abgang kum. 0,0 0,0 0,0 0,0
 
 
Die Befähigung für den höheren technischen Verwaltungsdienst der Straßenbauver-
waltung setzt den Abschluss eines wissenschaftlichen Studiums des Bauingenieurs-
wesens und den erfolgreichen Abschluss des Vorbereitungsdienstes im Fachgebiet 
„Straßenwesen“ voraus (Bauassessor Fachgebiet „Straßenwesen“).  
 
In 2006 und 2007 wird der Bedarf von jeweils einem Bauassessor anerkannt. 
 
In 2006 soll die Ausbildung eines Baureferendars beginnen, der voraussichtlich in 
2008 für die Nachbesetzung zur Verfügung steht. 
 
Soweit möglich soll der Nachwuchs aus bereits im Landesdienst stehenden Beschäf-
tigten gewonnen werden. 
 
2. Gehobener Dienst 
 

gehobener Dienst 2006 2007 2008 2009
Altersabgänge durch Rente/Pension/Vertrag: 10,0 3,0 6,0 9,0

Abgänge aus sonstigen Gründen: 0,0 0,0 0,0 0,0

Abgänge gesamt: 10,0 3,0 6,0 9,0
verwaltungsinterne Besetzung aus Kern/Überhang: 0,0 0,0 0,0 0,0

Einstellung aus Nachwuchs: 0,0 2,0 2,0 0,0
Einstellung externer Spezialisten: 10,0 1,0 4,0 9,0

Zugänge gesamt: 10,0 3,0 6,0 9,0
Saldo Zugang ./. Abgang p.a. 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo Zugang ./. Abgang kum. 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Die Befähigung für den gehobenen technischen Verwaltungsdienst der Straßenbau-
verwaltung liegt vor bei einem abgeschlossenem Fachhochschulstudium in der Fach-
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richtung Bauingenieurwesen und erfolgreich absolviertem Vorbereitungsdienst in der 
Straßenverwaltung (bestandene Laufbahnprüfung für den gehobenen technischen 
Dienst der Straßenbauverwaltung).  
 
Die Bedarfe an Bauoberinspektoren im gehobenen Dienst in 2006 und in 2007 wer-
den anerkannt. Es wird versucht, geeignete Landesbedienstete (Bauingenieure mit 
Fachhochschulabschluss) zu übernehmen. 
 
Aufstiege aus dem mittleren in den gehobenen Dienst der Straßenbauverwaltung 
sind aus fachlicher Sicht kaum möglich. 
 
3. Mittlerer Dienst 
 

mittlerer Dienst 2006 2007  2008 2009 
Altersabgänge durch Rente/Pension/Vertrag: 9,0 5,0 8,0 8,0 

Abgänge aus sonstigen Gründen: 0,0 0,0 0,0 0,0 

Abgänge gesamt: 9,0 5,0 8,0 8,0 
verwaltungsinterne Besetzung aus Kern/Überhang: 0,0 0,0     

Einstellung aus Nachwuchs: 9,0 5,0     
Einstellung externer Spezialisten: 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zugänge gesamt: 9,0 5,0 0,0 0,0 
Saldo Zugang ./. Abgang p.a. 0,0 0,0 -8,0 -8,0 

Saldo Zugang ./. Abgang kum. 0,0 0,0 -8,0 -16,0 
 
Die Bedarfe für das Jahr 2006 und 2007 an Straßenwärtern können durch die in der 
Ausbildung befindlichen Nachwuchskräfte gedeckt werden; allerdings sollen insoweit 
zunächst nur befristete Einstellungen erfolgen, bis gegebenenfalls ein Ersatz durch 
Landesbedienstete möglich ist.  
 
Ab 2008, spätestens ab 2009 sollen die weiteren Bedarfe an Straßenwärtern mög-
lichst durch bereits vorhandenes und neu ausgebildetes Personal der Landesverwal-
tung (z.B. Forstarbeiter) gedeckt werden.  
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8.4 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultu r 
 
8.4.1 Kapitel 0725 – Landesamt für Kultur und Denkm alpflege  
 
Zum 1.1.2006 ist vorgesehen, das Landesamt für Bodendenkmalpfle-
ge/Archäologisches Landesmuseum, die Landesbibliothek, das Landesamt für 
Denkmalpflege und die Landesarchive zu einer Behörde, dem Landesamt für Kultur 
und Denkmalpflege (Kapitel 0725), organisatorisch zusammenzuführen.  
 
1. Höherer Dienst 
 

höherer Dienst 2006 2007  2008 2009 
Altersabgänge durch Rente/Pension/Vertrag: 1,0    1,0 

Abgänge aus sonstigen Gründen:        

Abgänge gesamt: 1,0 0,0 0,0 1,0 
verwaltungsinterne Besetzung aus Kern/Überhang:        

Einstellung aus Nachwuchs: 1,0      
Einstellung externer Spezialisten:        

Zugänge gesamt: 1,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo Zugang ./. Abgang p.a. 0,0 0,0 0,0 -1,0 

Saldo Zugang ./. Abgang kum. 0,0 0,0 0,0 -1,0 
 
Für das Jahr 2006 wird für den höheren  Archivdienst ein Bedarf von einem Archiv-
assessor anerkannt. Weitere Bedarfe bestehen bis 2010 voraussichtlich nicht. Soweit 
möglich soll zukünftig der Nachwuchs aus bereits im Landesdienst stehenden Be-
schäftigten gewonnen werden. 
 
Für die Ausbildung im höheren Archivdienst wird nur zugelassen, wer ein Universi-
täts- bzw. Hochschulstudium der Geschichte, der Rechtswissenschaft o.ä. mit einer 
Prüfung (bevorzugt mit Promotion) abgeschlossen hat sowie Kenntnisse der lateini-
schen und französischen Sprache nachweist. Das Archivreferendariat ist eine 24 
Monate dauernde verwaltungsinterne Laufbahnausbildung, die mit einer archivari-
schen Staatsprüfung endet. Diese kann nur an der für alle Bundesländer (außer 
Bayern) zuständigen Archivschule Marburg abgelegt werden, an der zuvor bereits 
die theoretische Ausbildung erfolgte. 
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8.5 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Fors ten und Fischerei 
 
8.5.1 Kapitel 0809 – Ämter für Landwirtschaft  
 
In den Ämtern für Landwirtschaft erfolgt u. a. die Bearbeitung von Anträgen zur Aus-
gleichszahlung nach EU-Recht und Landesrichtlinien, der Agrarinvestitionsförderung, 
der Förderung besonders umwelt- und tiergerechter Haltungsverfahren und der Um-
setzung des Düngemittelrechts. Landwirtschaftliches Fachwissen ist unabdingbare 
Voraussetzung zur Aufgabenerledigung.  
 
1. Höherer Dienst 
 

höherer Dienst 2006 2007  2008 2009 
Altersabgänge durch Rente/Pension/Vertrag: 1,0 2,0   2,0 

Abgänge aus sonstigen Gründen:        

Abgänge gesamt: 1,0 2,0 0,0 2,0 
verwaltungsinterne Besetzung aus Kern/Überhang:        

Einstellung aus Nachwuchs: 1,0 1,0   1,0 
Einstellung externer Spezialisten:        

Zugänge gesamt: 1,0 1,0 0,0 1,0 
Saldo Zugang ./. Abgang p.a. 0,0 -1,0 0,0 -1,0 

Saldo Zugang ./. Abgang kum. 0,0 -1,0 -1,0 -2,0 
 
In 2006 ist die Einstellung eines Landwirtschaftsassessors im Rahmen der Nachbe-
setzung einer Fachbereichsleiterstelle und in 2007 im Rahmen der Nachbesetzung 
einer Amtsleiterstelle vorgesehen. Die Befähigung für den höheren Dienst im Bereich 
der Ämter für Landwirtschaft setzt den Abschluss eines Hochschulstudiums in der 
Fachrichtung Landbau, Landwirtschaft oder Gartenbau und den erfolgreichen Ab-
schluss des Vorbereitungsdienstes für die Laufbahn des höheren landwirtschaftli-
chen Dienstes voraus.  
 
2. Gehobener Dienst 
 

gehobener Dienst 2006 2007  2008 2009 
Altersabgänge durch Rente/Pension/Vertrag: 1,0 1,0 1,0 2,0 

Abgänge aus sonstigen Gründen:        

Abgänge gesamt: 1,0 1,0 1,0 2,0 
verwaltungsinterne Besetzung aus Kern/Überhang:        

Einstellung aus Nachwuchs:  1,0   1,0 
Einstellung externer Spezialisten:        

Zugänge gesamt: 0,0 1,0 0,0 1,0 
Saldo Zugang ./. Abgang p.a. -1,0 0,0 -1,0 -1,0 

Saldo Zugang ./. Abgang kum. -1,0 -1,0 -2,0 -3,0 
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In 2007 soll eine Stelle des gehobenen Dienstes mit einer Nachwuchskraft nachbe-
setzt werden. 
 
Die Befähigung für den gehobenen Dienst im Bereich der Ämter für Landwirtschaft 
wird durch den Abschluss eines Fachschulstudiums in der Fachrichtung Landbau, 
Landwirtschaft oder Gartenbau und den Abschluss des Vorbereitungsdienstes für die 
Laufbahn des gehobenen landwirtschaftlichen Dienstes erworben. 
 
Der Bedarf eines Landwirtschaftsinspektors wird grundsätzlich anerkannt; vorrangig 
soll hier aber ein Beschäftigter aus dem Landesdienst verwendet werden. 
 
8.5.2 Kapitel 0811 – Landesamt für Landwirtschaft u nd Lebensmittelsicherheit 
 
Im Landesamt für Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit bestehen Bedarfe an 
Nachwuchs für die Fachbereiche Fischerei, Veterinärverwaltung und Pflanzenschutz. 
 
Dem Fachbereich Fischerei  obliegt u. a. die Aufsicht über die Fischereiausübung in 
den Küsten- und Binnengewässern zur Durchsetzung fischereirechtlicher Normen 
des Landes, Bundes und der EU. 
 
Dem Fachbereich Veterinärverwaltung  obliegt u. a. die Wahrnehmung hoheitlicher 
Aufgaben bei der Bekämpfung von Tierseuchen und Tierkrankheiten, die Tierarznei-
mittelüberwachung und die Fachberatung auf dem Gebiet der Lebensmittelsicherheit 
und des Tierschutzes. 
 
Dem Fachbereich Pflanzenschutz  obliegt u. a. die Überwachung des Verkehrs mit 
Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen und der amtlichen Prüfung von Pflanzenschutz-
mitteln und Pflanzenschutztechnik. 
 
1. Höherer Dienst 
 

höherer Dienst 2006 2007  2008 2009 
Altersabgänge durch Rente/Pension/Vertrag: 2,0  1,0  

Abgänge aus sonstigen Gründen:        

Abgänge gesamt: 2,0 0,0 1,0 0,0 
verwaltungsinterne Besetzung aus Kern/Überhang:        

Einstellung aus Nachwuchs: 1,0 2,0 1,0  
Einstellung externer Spezialisten:        

Zugänge gesamt: 1,0 2,0 1,0 0,0 
Saldo Zugang ./. Abgang p.a. -1,0 2,0 0,0 0,0 

Saldo Zugang ./. Abgang kum. -1,0 1,0 1,0 1,0 
 
In 2006 soll ein und in 2007 sollen zwei Veterinäre in der Veterinärverwaltung einge-
stellt werden. Die Bewerber für die Besetzung von „Fachstellen“ müssen eine Appro-
bation als Tierarzt und die Befähigung für den staatstierärztlichen Dienst nachwei-
sen. Die Befähigung für den staatstierärztlichen Dienst wird während eines zweijähri-
gen Referendariates erworben, dass mit der großen Staatsprüfung endet. 
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In 2008 soll eine Stelle des höheren Dienstes im Fachbereich Pflanzenschutz nach-
besetzt werden. Zur Aufgabenerfüllung, zum Erkennen der Gesamtzusammenhänge 
und zur höheren Akzeptanz der Mitarbeiter vor Ort sind Kenntnisse in der Landwirt-
schaftsverwaltung notwendig. Die Befähigung wird durch den Abschluss eines Fach-
schulstudiums in der Fachrichtung Landbau, Landwirtschaft oder Gartenbau und den 
Abschluss des Vorbereitungsdienstes für die Laufbahn des gehobenen landwirt-
schaftlichen Dienstes erworben. 
 
2. Gehobener Dienst 
 

gehobener Dienst 2006 2007  2008 2009 
Altersabgänge durch Rente/Pension/Vertrag: 2,0 1,0 1,0 1,0 

Abgänge aus sonstigen Gründen:        

Abgänge gesamt: 2,0 1,0 1,0 1,0 
verwaltungsinterne Besetzung aus Kern/Überhang:        

Einstellung aus Nachwuchs: 1,0  1,0  
Einstellung externer Spezialisten:        

Zugänge gesamt: 1,0 0,0 1,0 0,0 
Saldo Zugang ./. Abgang p.a. -1,0 -1,0 0,0 -1,0 

Saldo Zugang ./. Abgang kum. -1,0 -2,0 -2,0 -3,0 
 
In 2006 soll eine Stelle des gehobenen Dienstes im Fachbereich Pflanzenschutz 
nachbesetzt werden. Die Befähigung für den gehobenen Dienst wird durch den Ab-
schluss eines Fachschulstudiums in der Fachrichtung Landbau, Landwirtschaft oder 
Gartenbau und den Abschluss des Vorbereitungsdienstes für die Laufbahn des ge-
hobenen landwirtschaftlichen Dienstes erworben. 
 
3. Mittlerer Dienst 
 

mittlerer Dienst 2006 2007  2008 2009 
Altersabgänge durch Rente/Pension/Vertrag: 2,0  1,0  

Abgänge aus sonstigen Gründen:        

Abgänge gesamt: 2,0 0,0 1,0 0,0 
verwaltungsinterne Besetzung aus Kern/Überhang:        

Einstellung aus Nachwuchs: 2,0  1,0  
Einstellung externer Spezialisten:        

Zugänge gesamt: 2,0 0,0 1,0 0,0 
Saldo Zugang ./. Abgang p.a. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo Zugang ./. Abgang kum. 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
In 2006 sollen zwei Fischereisekretäre eingestellt werden.  
 
Die Befähigung hierzu wird durch die Berufsausbildung als Fischwirt/-in oder eine als 
vergleichbar anerkannte Berufsausbildung und den erfolgreichen Abschluss des 
Vorbereitungsdienstes für die Laufbahn des mittleren Fischereiverwaltungsdienstes 
erworben. 
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Hinsichtlich des absehbaren Bedarfes im Jahre 2008 soll nach Möglichkeit eine 
Nachwuchskraft aus dem Landesdienst gewonnen werden. 
 
8.5.3 Kapitel 0805 und 0810 – Forstverwaltung  
 
Für die Forstverwaltung ergibt sich bei einem Vergleich der Zielzahl nach dem Per-
sonalkonzept 2004 von 1.032 (= 1.061 (Dauerbedarf 2009 lt. Konzept) minus 29 Stel-
len für Aufgaben der Naturparke) mit dem voraussichtlichen Ist des Personalbestan-
des zum 01.01.2006 von 1.518,5 eine Differenz von rund 487 Beschäftigten, die zu 
viel beschäftigt werden. Zum Stichtag 01.01.2007 reduziert sich der vorhersehbare 
Überhang auf rund 465. Vor diesem Hintergrund wird bereits verständlich, dass ein 
Nachwuchskorridor gegenwärtig nicht in Betracht kommt. 
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8.6 Justizministerium 
 
8.6.1 Kapitel 0902, 0906 bis 0909 – Gerichte und St aatsanwaltschaften 
 
1. Höherer Dienst 
 
Für den höheren Dienst wird gegenwärtig kein planbarer Nachwuchsbedarf gesehen. 
 
2. Gehobener Dienst: 
 

gehobener Dienst 2006  2007 2008 2009 
Altersabgänge durch Rente/Pension/Vertrag: 0,0 3,0 5,0 3,0 

Abgänge aus sonstigen Gründen: 2,0 2,0 2,0 2,0 

Abgänge gesamt: 2,0 5,0 7,0 5,0 
verwaltungsinterne Besetzung aus Kern/Überhang: 0,0 0,0 0,0 6,0 

Einstellung aus Nachwuchs: 0,0 12,0 0,0 6,0 

Einstellung externer Spezialisten:         

Zugänge gesamt: 0,0 12,0 0,0 12,0 
Saldo Zugang ./. Abgang p.a. -2,0 7,0 -7,0 7,0 

Saldo Zugang ./. Abgang kum. -2,0 5,0 -2,0 5,0 
 
Zur Wahrnehmung von Rechtspflegeraufgaben wird für den Bereich der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften sowie der Fachgerichtsbarkeiten ein Nachwuchskorridor von 
alle zwei Jahre 12 Stellen (jährlich 6) ab 2007 festgelegt.  
 
Gemäß § 2 Abs. 1 RPflG kann mit den Aufgaben eines Rechtspflegers ein Beamter 
des Justizdienstes betraut werden, der einen Vorbereitungsdienst von drei Jahren 
abgeleistet und die Rechtspflegerprüfung bestanden hat. § 2 Abs. 1 RPflG erlaubt 
nur die Betrauung sog. „Vollrechtspfleger“ mit Rechtspflegeraufgaben.  
 
Die Möglichkeit, Personal ohne Rechtspflegerstatus mit Rechtspflegeraufgaben zu 
betrauen, beruhte auf der Maßgabe des Einigungsvertrages in Anl. I, Kap. III, Sach-
gebiet A, Abschn. III Nr. 3. Die Maßgabe des Einigungsvertrages ist gemäß § 34 
Abs. 1 RPflG mit Ablauf des 31.12.1996 nicht mehr anzuwenden. Von diesem Zeit-
punkt ab darf keine Justizverwaltung einen Nichtrechtspfleger neu mit Rechtspfle-
geraufgaben betrauen, von den allgemein geltenden Ausnahmen nach § 2 Abs. 3 
(Volljuristen) und Abs. 6 (Referendare) RPflG abgesehen. 
 
Die Möglichkeit, Landesbediensteten den Zugang zu einer Rechtspflegerausbildung 
zu ermöglichen, kommt bei den folgenden Fallgestaltungen in Betracht. 
 
a) Gemäß § 2 Abs. 3 RPflG kann mit den Aufgaben eines Rechtspflegers betraut 
werden, wer die Befähigung zum Richteramt besitzt. Gemäß § 2 Abs. 6 RPflG kön-
nen zeitweilig auch (Rechts-) Referendare mit den Aufgaben des Rechtspflegers be-
traut werden. Die Übernahme von Volljuristen ist somit dem Grunde nach möglich. 
 
b) Gemäß § 2 Abs. 2 S. 1 RpflG kann zu dem Vorbereitungsdienst zugelassen wer-
den, wer eine zu einem Hochschulstudium berechtigende Schuldbildung besitzt oder 
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einen als gleichwertig anerkannten Bildungsstand nachweist. Liegen diese Voraus-
setzungen vor, kann der Landesbedienstete dem Grunde nach zum Vorbereitungs-
dienst zugelassen werden. 
 
c) Gemäß § 2 Abs. 2 S. 2 RPflG können Beamte des mittleren Justizdienstes zur 
Rechtspflegerausbildung zugelassen werden, wenn sie nach der Laufbahnprüfung 
mindestens drei Jahre im mittleren Justizdienst tätig waren und nach ihrer Persön-
lichkeit sowie nach ihren bisherigen Leistungen für den Dienst als Rechtspfleger ge-
eignet erscheinen. 
 
Eine Ausbildung für den mittleren Justizdienst findet in MV für Justizfachangestellte, 
den Justizvollzugsdienst sowie für die Laufbahn der besonderen Fachrichtung des 
mittleren Dienstes im Gerichtsvollzieherdienst (§ 32 Abs. 2 S. 3 i.V.m. Anlage 5 Lauf-
bahnVO MV) statt. Diese Beamtengruppen kommen dem Grunde nach auch für eine 
Rechtspflegerausbildung in Betracht. 
 
Mitarbeiter des mittleren Dienstes anderer, justizferner Laufbahnen erfüllen die ge-
nannten Anforderungen nicht, so dass bei diesem Personal der Umweg über eine 
Schaffung der Laufbahnvoraussetzungen des mittleren Justizdienstes und eine Tä-
tigkeit von mindestens drei Jahren im mittleren Justizdienst beschritten werden 
müsste. 
 
8.6.1 Kapitel 0903 – Justizvollzugsanstalten  
 
1. Höherer Dienst 
 
Für den höheren Dienst wird gegenwärtig kein planbarer Nachwuchsbedarf gesehen. 
 
2. Gehobener Dienst 
 

gehobener Dienst 2006 2007  2008 2009 
Altersabgänge durch Rente/Pension/Vertrag:  1,0 1,0  

Abgänge aus sonstigen Gründen:        

Abgänge gesamt: 0,0 1,0 1,0 0,0 
verwaltungsinterne Besetzung aus Kern/Überhang:        

Einstellung aus Nachwuchs:      2,0 
Einstellung externer Spezialisten:        

Zugänge gesamt: 0,0 0,0 0,0 2,0 
Saldo Zugang ./. Abgang p.a. 0,0 -1,0 -1,0 2,0 

Saldo Zugang ./. Abgang kum. 0,0 -1,0 -2,0 0,0 
 
Für den gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst besteht für die Jahre 2006 und 
2007 kein Bedarf für einen Einstellungskorridor. Für das Jahr 2009 wird ein Korridor 
für 2 Nachwuchskräfte festgelegt. 
 
Für den gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst ist eine Spezialausbildung in 
Form eines 3-jährigen Vorbereitungsdienstes erforderlich. Das zur Zeit in Bad Müns-
tereifel/NRW zentral an der Fachhochschule für Rechtspflege erfolgende Studium 
endet mit der Ablegung der Laufbahnprüfung. Es wird der Hochschulgrad „Diplom-
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Verwaltungswirt/-in (FH)“ verliehen. Zu den speziellen Lehrinhalten zählen Psycholo-
gie, Kriminologie, Vollzugsrecht, Recht der Untersuchungshaft sowie Vollzugsverwal-
tungsrecht. 
 
3. Mittlerer Dienst  
 

mittlerer Dienst 2006 2007  2008 2009 
Altersabgänge durch Rente/Pension/Vertrag: 5,0 7,0 16,0 13,0 

Abgänge aus sonstigen Gründen: 3,0 3,0 3,0 3,0 

Abgänge gesamt: 8,0 10,0 19,0 16,0 
verwaltungsinterne Besetzung aus Kern/Überhang:        

Einstellung aus Nachwuchs:    15,0 15,0 
Einstellung externer Spezialisten:        

Zugänge gesamt: 0,0 0,0 15,0 15,0 
Saldo Zugang ./. Abgang p.a. -8,0 -10,0 -4,0 -1,0 

Saldo Zugang ./. Abgang kum. -8,0 -18,0 -22,0 -23,0 
 
Für den mittleren allgemeinen Justizvollzugsdienst besteht für die Jahre 2006 und 
2007 kein Bedarf für einen Einstellungskorridor. Ab 2008 wird ein Korridor für jährlich 
15 Nachwuchskräfte festgelegt. 
 
Die zweijährige Ausbildung für den mittleren allgemeinen Vollzugsdienst wird in der 
Bildungsstätte Justizvollzug bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege in Güstrow absolviert und endet mit dem Ablegen der Laufbahnprüfung 
für den allgemeinen Vollzugsdienst. Zu den Aufgaben des mittleren allgemeinen Jus-
tizvollzugsdienstes gehört insbesondere die eigenverantwortliche – und auch in Zu-
sammenarbeit mit anderen im Vollzug tätigen Bediensteten - Behandlung, Betreuung 
und Versorgung der Gefangenen sowie die Gewährleistung von Sicherheit und Ord-
nung in der Justizvollzugsanstalt. Die Beschäftigten im Justizvollzugsdienst müssen 
vollzugsdiensttauglich sein. Insofern gelten die gleichen Anforderungen wie für Poli-
zeivollzugsbeamte, da analoge Voraussetzungen für die Ausübung des Berufes zu-
treffen. 
 
Für beide Nachwuchskorridore gilt, dass die Übernahme umgeschulter oder weiter-
qualifizierter Beschäftigter aus der Landesverwaltung Vorrang vor der Übernahme 
neu ausgebildeter externer Nachwuchskräfte hat. 
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8.7 Kapitel 1301 – Umweltministerium (Geschäftsbere ich gesamt) 
 
höherer Dienst 2006 2007  2008 2009 

Altersabgänge durch Rente/Pension/Vertrag: 10,0 5,0 2,0 3,0 
Abgänge aus sonstigen Gründen: 5,0 5,0 5,0 5,0 

Abgänge gesamt: 15,0 10,0 7,0 8,0 
verwaltungsinterne Besetzung aus Kern/Überhang:        

Einstellung aus Nachwuchs: 2,0 2,0 2,0 2,0 
Einstellung externer Spezialisten:        

Zugänge gesamt: 2,0 2,0 2,0 2,0 
Saldo Zugang ./. Abgang p.a. -13,0 -8,0 -5,0 -6,0 

Saldo Zugang ./. Abgang kum. -13,0 -21,0 -26,0 -32,0 
 
In 2006 und 2007 ist die Einstellung von jährlich zwei Umwelt-Assessoren als Refe-
renten/Dezernenten bzw. Sachbearbeiter des höheren Dienstes in den Fachberei-
chen Naturschutz, Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten sowie Abfallwirtschaft 
vorgesehen. Inwieweit im Anschluss an diesen Zeitraum von einem erhöhten Bedarf 
von jährlich drei bis vier Umwelt-Assessoren ausgegangen werden kann, bleibt den 
zukünftigen Festlegungen vorbehalten. 
 
Eine interdisziplinäre ingenieurwissenschaftlich ausgerichtete Denk- und Arbeitswei-
se sind Voraussetzung, um den fachlichen Anforderungen im Natur- und Umwelt-
schutz gerecht zu werden. Die Befähigung für den höheren Dienst im Bereich der 
Umweltverwaltung setzt den Abschluss eines wissenschaftlichen Studiums an einer 
wissenschaftlichen Hochschule mit einer Diplomprüfung oder gleichwertigen Staats-
prüfung und den erfolgreichen Abschluss des Vorbereitungsdienstes für den höheren 
Verwaltungsdienst für den Umweltschutz voraus.  
 
Bis 2009 werden voraussichtlich 40 Beschäftigte des höheren Dienstes aus dem Be-
reich der Umweltspezialisten ausscheiden. Im Bereich des höheren Dienstes wird 
aus dem Kernbereich des Umweltministeriums kein Überhangpersonal zur Verfü-
gung stehen, das die Kernaufgaben fortführen kann. Im Rahmen des Nachwuchskor-
ridors sollen jährlich 2 Umwelt-Assessoren eingesetzt werden, die diese Aufgaben 
zukünftig wahrnehmen. 
 
Für die übrigen Laufbahngruppen ist kein Nachwuchskorridor festgelegt worden.
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8.8 Übersicht zu den Festlegungen der Nachwuchskorr idore für Spezialverwaltungen für die Jahre 2006 / 2007 
 

Anzahl der Nachwuchskräfte für die Laufbahn des 
 
h. D. g. D. m. D. 

 
Einzelplan 
 

 
Kapitel 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 

 
Bemerkungen 

 
03 
(Staatskanzlei) 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Keine Anmeldung 

 
04 
(Innenministerium) 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Erste Bedarfe ergeben sich 
voraussichtlich ab 2012 

 
0503 
(Finanzämter) 
 

 
0 

 
0 

 
16  
Finanzan-
wärter 

 
3 
Finanzan-
wärter 

 
0 

 
0 

Für den h.D. werden in 2005 
dringend 3 Juristen benötigt, 
weitere Bedarfe im h.D. erge-
ben sich aber erst ab 2010. 
Für den m.D. keine Bedarfe. 

 
05 
(Finanzministerium) 
 

 
1216 
(BBL M-V) 

 
2 
Bauasses-
soren 

 
2 
Bauasses-
soren 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Vorzugsweise Aufsteiger aus 
dem Überhang 

 
06 
(Wirtschaftsministerium) 

 
0604 
(Straßenbau) 

 
1 
Bauasses-
sor 

 
1* 
Bauasses-
sor 

 
10** 
Bauober-
inspektoren 

 
3** 
Bauober-
inspektoren 

 
9*** 
Straßen-
wärter 

 
5*** 
Straßen-
wärter 

*Bedarf für den h.D. für 2007 
soll möglichst durch Über-
hang beim BBL gedeckt wer-
den. 
**Bedarfe im g.D. sollen mög-
lichst durch umgeschulte 
Überhangbeschäftigte ge-
deckt werden. 
***hier sollen möglichst quali-
fizierte Forstarbeiter verwen-
det werden. 
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Anzahl der Nachwuchskräfte für die Laufbahn des 
 
h. D. g. D. m. D. 

 
Einzelplan 
 

 
Kapitel 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 

 
Bemerkungen 

 
0725 
(Landesamt für 
Kultur u. Denk-
malpflege) 
 

 
1 
Archiv-
assessor  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Für die Ausrichtungen Ar-
chäologie sowie Bau- u. 
Kunstdenkmalpflege beste-
hen zunächst keine Bedarfe. 

 
07 
(Bildungsministerium) 

 
0719 
(Museen) 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Vor 2009 keine Vakanzen. 
Für den Bibliotheksbereich 
vor 2008 keine Bedarfe. 
 

 
0809  
(Ämter für Land-
wirtschaft) 
 

 
1 
Landwirt-
schafts-
assessor 

 
1 
Landwirt-
schafts-
assessor 

 
0 

 
1* 
Landwirt-
schaftsin-
spektor 

 
0 

 
0 

 
*vorrangig aus dem Über-
hangbereich ein qualifizierter 
Beschäftigter 

 
0811 
(Landesamt für 
Landwirtschaft 
u. Lebensmittel-
sicherheit) 
 

 
1 
Veterinär 
 

 
2 
Veterinäre 

 
1 
Bioche-
miker für 
Pflanzen-
schutz 

 
0 

 
2 
Fischwirte 

 
0 

 

 
08 
(Landwirtschafts-
ministerium) 

 
0805 u. 0810 
(Forst) 
 

 
 

 
 

     
Festlegungen sind bisher 
noch nicht endgültig getroffen 
worden. 
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Anzahl der Nachwuchskräfte für die Laufbahn des 
 
h. D. g. D. m. D. 

 
Einzelplan 
 

 
Kapitel 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 

 
Bemerkungen 

 
0902, 0906-
0909 
(Gerichte und 
Staatsanwalt-
schaften) 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
12  
Rechts-
pfleger 

 
0 

 
0 

 
 

 
09 
(Justizministerium) 

 
0903 
(Strafvollzug) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Bedarfe ab 2008 bzw. 2009 
sollen möglichst durch umge-
schultes Überhang-personal 
gedeckt werden. 

 
10 
(Sozialministerium) 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Keine Anmeldung 

 
13 
(Umweltministerium) 
 

 
1301 
(Ministerium) 

 
2 
Umwelt-
assessoren 

 
2 
Umwelt-
assessoren 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 
15 
(Bauministerium) 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Keine Anmeldung 

 
 
Summe in 2006: 
Summe in 2007: 
Gesamtsumme: 

  
8 
 

 
 
8 

 
21 

 
 
16 

 
11 

 
 
5 

 
=  40 
=  29 
    69 
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Anhang 
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